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Expansionsdranges nach innen und 
außen, wird das Interesse der Bour- 

eoisie an ihren V. und deren Ein
altung ständig geringer. Die in ih

nen proklamierten bürgerlich-demo
kratischen Rechte und Freiheiten 
werden zum Hemmnis für das nach 
unumschränkter Herrschaft und to
taler Unterordnung strebende Mo
nopolkapital. Die Verletzung der V. 
und Versuche zur reaktionären Än
derung ihrer Texte werden zu einem 
Merkmal imperialistischer Herr
schaft. Der Kampf für die Einhal
tung, weitestmögliche Verwirkli
chung und die Erweiterung der in 
den V. festgelegten Rechte der Bür
ger, ihre Ausnutzung im Interesse 
der Sicherung und Verbesserung des 
Lebens der Arbeiter und aller Ausge
beuteten wird zur Sache der Arbei
terklasse, zu einem wichtigen Be
standteil ihres politischen und öko
nomischen Klassenkampfes.
Mit der sozialistischen Revolution 
entsteht ein historisch neuer Typ von
V., der sich in Grundkonstruktion 
und Hauptinhalt grundsätzlich von 
bürgerlichen V. unterscheidet (—* 
Verfassung der UdSSR, —* Verfassung 
der DDR). Die sozialistischen V. 
gründen sich auf die Verwirklichung 
der historischen Mission der Arbei
terklasse. Sie sind auf die Beseiti- 

ung der Ausbeutung des Menschen 
urch den Menschen, die Schaffung 

und Mehrung des sozialistischen ge
sellschaftlichen Eigentums an den 
Hauptproduktionsmitteln, die Her
stellung und Festigung von gesell
schaftlichen Beziehungen der kame
radschaftlichen Zusammenarbeit 
und gegenseitigen Hilfe zwischen 
den von der Arbeiterklasse geführ
ten werktätigen Massen des Volkes 
auf der Grundlage des sozialisti
schen Eigentums sowie auf die prak
tische Entfaltung der persönlichen 
Fähigkeiten und Talente des Men
schen in der sozialistischen Gesell
schaft gerichtet. Ihr Hauptinhalt ist 
die Entfaltung der menschlichen 
Persönlichkeit auf der Grundlage

der Befreiung des Menschen von ka
pitalistischer Ausbeutung und Un
terdrückung und seiner zunehmend 
bewußten Einordnung in das soziali
stische Kollektiv gleichberechtigter 
und gleichverpflichteter Werktäti
ger. Ihre entscheidende Errungen
schaft besteht in der Verwirklichung 
der Rechtsgleichheit für die Werktä
tigen und ehemals ausgebeuteten 
Massen des Volkes, ihre aktive und 
immer wirksamere Einbeziehung in 
die staatliche Leitung der gesell
schaftlichen Angelegenheiten, die 
sich nach der Beseitigung der Aus
beuterklassen auf alle Bürger aus
dehnen kann. Der Anteil des einzel
nen am gesellschaftlichen Reichtum 
bestimmt sich nicht nach Besitz und 
Herkunft, sondern nach seiner Lei
stung, d. h. seinem Beitrag zur Meh
rung dieses Reichtums. Die soziali
stische V. schützt und sichert die 
Grundlagen der sozialistischen Ge
sellschaftsordnung, auf denen sie die 
zum ersten Male in der Geschichte 
mögliche Entfaltung der menschli
chen Persönlichkeit m der sozialisti
schen Gemeinschaft fördert.

Verfassung der DDR: geltendes 
grundlegendes Gesetz der DDR, das 
staatsrechtlich die politischen, öko
nomischen und sozialen Grundlagen 
der —► Macht der von ihrer marxi
stisch-leninistischen Partei geführ
ten Arbeiterklasse, die fest verbün
det ist mit der Klasse der Genossen
schaftsbauern, den Angehörigen der 
Intelligenz und den anderen werktä
tigen Schichten, fixiert und die Ga
rantien ihrer weiteren Festigung ent
hält. Die V. wurde am 6. 4. 1968 
durch Volksentscheid beschlossen 
und trat am 9. 4. 1968 in Kraft. Für 
ihre Annahme stimmten 94,49% aller 
wahlberechtigten Bürger. Ihr Ent
wurf war von einer durch die —► 
Volkskammer der DDR eingesetzten 
Kommission (Abgeordnete und 
Sachverständige) ausgearbeitet und 
der gesamten Bevölkerung zur öf
fentlichen Diskussion unterbreitet


